
















Gemeinde
Heiligenberg

Gemeindenummer: 40810
Bezirk: Grieskirchen

Gemeinde

Heiligenberg

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2021 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2021 697 Einw.

B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021 722 Einw.









Gemeinde

Heiligenberg
Gemeindenummer 40810

Bezirk: Grieskirchen

Hebesätze der Gemeindesteuern

der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) mit       
der Grundsteuer für Grundstücke (B) mit       

der Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe) mit

der Hundeabgabe mit          
         

mit Erwerbs- oder Berzufszweck

der Kanalanschlussgebühr mit    

   
   
         

           
           
           
      

      
         
      
      

      

(1. Belastungsanteil und unbebaute 
Grundstücke inkl. Ust.)
(2. Belastungsanteil inkl. Ust.)
(3. und jeder weitere BA inkl. Ust.)
(pro m² für Flächen über 170 m² je 
Wohnung inkl. Ust.)

je Bewohner (inkl. Ust.)

der Kanalanschlussgebühr für die Ableitng von Niederschlagswässern pro m² (vom 1. bis zum 200. m²)
pro m² (vom 201. bis zum 600. m²)
pro m² (ab dem 601. m²)
Mindestgebühr (inkl. Ust.)

v.H.d. Steuermessbetr.
v.H.d. Steuermessbetr.

v.H.d. Preises o. Entgelts

für einen Hund
für einen Wachhund oder einen Hund

der Kanalbenutzungsgebühr - Grundgebühr für 1. Wohnung (inkl. Ust.)
für jede weitere Wohnung (inkl. Ust.)
für Betriebe bis 170 m² (inkl. Ust.)
für Betriebe über 170 m² (inkl. Ust.)

der Bedarfseinheitengebühr
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(inkl. Ust.)

der Wasserbezugsgebühr mit je m³ (inkl. Ust.) +
(inkl. Ust.) Grundgebühr

der Abfallabfuhrgebühr mit je 90 l Tonne und Abfuhr (inkl. Ust.)

der Wasseranschlussgebühr vom 1. bis zum 200. m² 
bebauter Grundfläche mit je m² (inkl. Ust.)
vom 201. bis 300. m² je m² (inkl. Ust.)
ab dem 301. m² je m² (inkl. Ust.)

mindestens aber (Mindestanschlussgebühr)
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Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2023 gemäß § 49 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

Als Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2023 wurde der 22. Februar 2024 von dem Bürgermeister gewählt.

1. Entwicklung der liquiden Mittel (inkl. allfälliger Kassenkredite), wobei die Zahlungsmittelreserven gesondert anzuführen sind.

Liquide Mittel

Die Gemeinde weist im abgelaufenen Haushaltsjahr bei der Summe der liquiden Mittel (SA7) ein Defizit von 44.620,36 Euro auf.

Die Gründe für die Verminderung der liquiden Mittel liegen:

In den Mindereinnahmen der operativen Gebarung (Infrastrukturkostenbeiträge, Interessentenbeiträge)
In den Mehraufwänden der operativen Gebarung (Kreditzinsen, Personalkosten)

Der laut Vorbericht zum Voranschlag errechnete Wert (SA5) konnte übertroffen werden. Der tatsächlich erwirtschaftete Wert von 48.256,04
Euro liegt um 13.843,96 Euro über dem hochgerechneten Wert.

Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits wurde vom Gemeinderat für das Haushaltsjahr 2023 mit 410.575 Euro festgesetzt und ein 
Kassenkreditvertrag mit einem Rahmen von 392.575 Euro abgeschlossen.

Zum 31.12.2023 war der Kassenkredit mit einem Betrag von 42.400,29 Euro belastet.

Voranschlag 2023 inkl. 
Nachtragsvoranschläge

Rechnungsabschluss 
2023

Saldo 5 (Geldfluss aus der 
voranschlagswirksamen 
Gebarung)

- 62.100,00 - 48.256,04

Saldo 6 (Geldfluss aus der nicht 
voranschlagswirksamen 
Gebarung)

3.635,68

Saldo 7 (Veränderung an liquiden 
Mitteln)

- 44.620,36
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Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Im Rechnungsabschluss (Anlage 6b) sind folgende Rücklagen und Zahlungsmittelreserven dargestellt:

Rücklagenstand 31.12.2023 Zahlungsmittelreserve 31.12.2023
allgemeine 
Haushaltsrücklagen

71.812,63 81.249,43

gesetzlich 
zweckgebundene 
Haushaltsrücklagen

103.595,20 137.934,04

Summe 175.407,83 219.183,47
Differenz zwischen 
Rücklagen und 
Zahlungsmittelreser
ven

43.775,64

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 51.132,84 Euro sind als inneres Darlehen verwendet:

Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 0,00 Euro

Davon als inneres Darlehen für investive Einzelvorhaben.

Investives 
Einzelvorhaben

Höhe inneres 
Darlehen

Zur Vorfinanzierung von 
Geplante Rückzahlung 
des inneren Darlehens

Leittechnik WVA 8.944,67
Interessentenbeiträgen, 
Aufschließungsbeiträgen

2024-2028

Ringleitung Landesstraße 42.188,17
Infrastrukturkostenbeiträgen, 
Interessentenbeiträgen, 
Aufschließungsbeiträgen

2024-2028

Summe 51.132,84
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2. Die Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden 
Geschäftstätigkeit

RA 2020 RA 2021 NVA 2023 RA 2023

Einzahlungen: 1.322.737,90 1.446.767,92 1.642.300,00 1.625.233,58
Auszahlungen: 1.308.022,49 1.431.246,49 1.698.100,00 1.651.883,17
Saldo: + 14.715,41 + 15.521,43 - 55.800,00 - 26.649,59

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit im Rechnungsabschluss ist negativ. 
Das negative Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit wird aus der Allgemeinen Rücklage abgedeckt.

Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht.
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3. Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 
 
Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die 
Abschreibungen, (370.810,45 Euro) Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (260.034,34 Euro) und die Dotierung bzw. Auflösung 
von Rückstellungen 157.442,52 Euro (- 11.530,89 Euro). 

 
RA 2019* RA 2020 RA 2021 RA 2022 NVA 2023 RA 2023 

Summe Erträge  
(MVAG-Code 21) 

 1.584.170,81 1.711.194,56 1.920.720,89 1.936.100,00 1.954.588,43 

Summe Aufwände 
(MVAG-Code 22) 

 1.623.192,53 1.662.539,43 1.771.280,97 2.012.300,00 1.989.954,47 

Nettoergebnis (SA 0)  - 39.021,72 + 28.755,13 + 149.439,92 - 76.200,00 - 35.366,04 
Entnahme von 
Haushaltsrücklagen 
(MVAG-Code 230) 

 88.756,53 101.921,21 106.166,40 156.100,00 166.315,66 

Zuweisung von 
Haushaltsrücklagen 
(MVAG-Code 240) 

 118.728,55 170.274,17 137.487,64 124.400,00 153.826,63 

Nettoergebnis (SA 00)  - 68.993,74 - 19.697,83 + 118.118,68 - 44.500,00 - 22.877,01 
 
*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte derzeit nicht eingetragen werden. 

 
4. Entwicklung des Nettovermögens  
 
Das Nettovermögen hat sich im abgelaufenen Haushaltsjahr wie folgt entwickelt: 
 
Nettovermögen (Position C) mit 01.01.2023 2.419.704,58 
Saldo der Eröffnungsbilanz (C.I) 0,00 
Kumuliertes Nettoergebnis (C.II) - 35.366,04 
Haushaltsrücklagen (C.III) 0,00 
Neubewertungsrücklagen (C.IV) 0,00 
Fremdwährungsrücklagen (C.V) 0,00 
Nettovermögen (Position C) mit 31.12.2022 2.384.338,54 
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Haushaltsrücklagen

Stand an Haushaltsrücklagen am 01.01.2023 218.682,55 Euro

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen dotiert:
allgemeine Haushaltsrücklage 27.565,17 Euro
inneres Darlehen aus zweckgebundenen Rücklagen 51.688,17 Euro
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage für 74.573,29 Euro

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen zur Finanzierung investiver Einzelvorhaben entnommen:
allgemeine Haushaltsrücklage 7.517,59 Euro
inneres Darlehen aus allgemeiner Rücklage 20.347,15 Euro
inneres Darlehen aus zweckgebundenen Rücklagen 555,33 Euro
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage für 111.246,00 Euro

Im Ergebnishaushalt wurden Haushaltsrücklagen zur Stärkung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit entnommen:

allgemeine Haushaltsrücklage 26.649,59 Euro

Somit verblieben Haushaltsrücklagen in der Höhe von 206.193,52 Euro.

5. Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es wurden keine zusätzliche Darlehen im Haushaltsjahr 2023 aufgenommen.
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Tilgung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing wurden plangemäß getilgt.

In nachstehender Tabelle sind die summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt. 

RA 2020 RA 2021 RA 2022 NVA 2023 RA 2023
Gesamtsumme: 137.473,46 Euro 174.788,22 Euro 206.813,03 Euro 199.100,00 Euro 201.604,45 Euro

Es wurden im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 vorzeitige Tilgungen (=Sondertilgungen) in Höhe von 4.000,00 Euro vorgenommen. 

Abwasserbeseitigung BA 08 LIS Zone 1 4.000,00 Euro

6. Die eingetretenen und die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, 
Personalaufwand, Finanzierungsfolgekosten udgl.)

Die Auswirkungen aus begonnenen und abgeschlossenen investiven Einzelvorhaben auf das Haushaltsjahr 2023 werden in folgender Tabelle 
zusammengefasst dargestellt:

Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt
Investives 
Einzelvorhaben

jährl. 
Erträge

jährl. 
Aufwände

jährl. 
Einnahmen

jährl. 
Ausgaben

Wasserversorgung 
Siedlungsgebiet Ost

3.229,89 1.179,28 2.390,13 0,00

Kanal BA 05 9.150,90 18.315,13 14.236,71 13.192,55
Kanal BA 06 4.582,67 1.981,14 2.445,22 132,55
Kanal BA 07 5.189,85 21.475,23 4.591,57 36.780,79
Summe 22.153,31 42.950,78 23.663,63 50.105,89
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7. Beschreibung wesentlicher finanzieller Auswirkungen, welche weder im aktuell zu erstellenden Rechnungsabschluss noch im 
geltenden Gemeindevoranschlag und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan enthalten sind 

 
Sämtliche finanzielle Auswirkungen sind in den Rechenwerken der Gemeinde enthalten. 
 

 
8. Beschreibung allfälliger Auswirkungen der Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres auf das laufende Haushaltsjahr bzw. den 

mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan verbunden mit dem Vorschlag entsprechender Maßnahmen  
 
Im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan sind folgende Auswirkungen aus den im vergangenen Haushaltsjahr getroffenen Entscheidungen 
bereits enthalten: 
 

- Der Bereich der Abwasserbeseitigung ist aufgrund der Rückzahlung der neuen Darlehen BA 07 und BA 08 nur schwer auszugleichen. Im FJ 
2023 erhielt die Gemeinde für diese Darlehen noch keine Annuitätenzuschüsse. Ab dem FJ 2024 könnten erstmalig 
Schuldendienstersätze ausbezahlt werden. Diese sind annähernd im mittelfristigen Finanzplan berücksichtigt. 

- In naher Zukunft wird die Regenwasserableitung im Ortszentrum umgesetzt. Die dadurch anfallenden Kosten wurden annähernd im 
mittelfristigen Finanzplan berücksichtigt. 

 
 

9. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf 
den Gemeindehaushalt auswirken können 

 
Im Kindergartenjahr 2024/25 wird aufgrund steigender Kinderzahlen im Kindergarten wieder eine zweite Kindergartengruppe eingerichtet 
werden. Die dadurch wegfallenden Mieteinnahmen der Marktgemeinde Waizenkirchen, die eine Krabbelstubengruppe im Obergeschoß 
eingerichtet hat, wurden im Voranschlag berücksichtigt. Auch der damit verbundene Anstieg an Personalkosten für eine Kindergartenpädagogin 
sowie einer Betreuerin bzw. Steigerung der Förderung für die zweite Kindergartengruppe wurden ungefähr berücksichtigt. 

 
 

10. Korrektur der Eröffnungsbilanz 
 

Es wurde keine nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz vorgenommen. 
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11. Weiterführende Informationen 
 

Folgende Nachweise entfallen gem. § 47 Abs. 3 Oö. GHO, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen: 
 

 Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)  Forderungskauf bzw. Kaufpreisstundungen 
 Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h) 
 Leasingspiegel (Anlage 6i) 
 Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k) 
 Nachweis über verwaltete Einrichtungen 
 Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m) 
 Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n) 
 Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o) 
 Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p) 
 Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger sowie pensionsbez. Aufwend. Für Bed. (Anlage 6s) 
 Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten 
 Nachweis über gegebene Darlehen 
 Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten 
 Rechnungsabschlüsse (Bilanzen und Erfolgsrechnungen) gem. § 47 Abs. 1 Z 6 und 7 
 
 
Gemeinde Heiligenberg, am 29. Februar 2024 
 
Der Bürgermeister 

 
 
 
 

Manfred Haslehner 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































